
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0832/2014 der SPD-Stadtratsfraktion betreffend  
Grillen am Rheinufer (SPD) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 

1) Wie ist die Reinigung der Grillflächen am Rheinufer zurzeit organisiert? 
 

Die Grillflächen entlang des Rheinufers befinden sich in der Zuständigkeit des Wirtschafts-
betriebes (Winterhafen) und des Grünamtes (sog. Holzschlepprampe). An allen anderen 
Stellen ist das Grillen am Rheinufer untersagt.  
Während den Sommermonaten werden die Grillflächen jeweils in eigener Zuständigkeit 
täglich gereinigt.  

 
 

2) Ab wann ist mit einer einheitlichen organisierten Reinigung der Grillflächen zu rechnen? 
 

Alle städtischen Grillflächen befinden sich derzeit in der Verwaltung des Grünamtes und 
somit bereits in einer Hand.  
Wie darüber hinausgehend die besonderen Reinigungsmodalitäten am Rheinufer optimiert 
werden können, wird derzeit geprüft. Über einen genauen Zeitpunkt einer evtl. möglichen 
Umsetzung kann derzeit leider noch keine Auskunft gegeben werden, da dies ggf. zusätzli-
che finanzielle Mittel erfordern würde.  
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